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TOP: Ausbau der Straße "In der Basmecke" in Fleckenberg  

- Beschlussfassung über das Bauprogramm 

  
 Produktgruppe: 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Technische Ausschuss beschließt das vorgestellte Bauprogramm. 
 
 
2. Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
 
Aufwand/Auszahlung: Produkt: Verbuchung: 

a) 380.000 € (brutto) 

b) 140.000 € (netto) 

Nr. a) 540101 

b) 530101 

 

 

 

 Ergebnisplan 

 

 Finanzplan 

Konto: Jahr: 

Text a) Straßenbau 

b) Wasserleitung 

 

a) 78520 

b) 78520 

 

 

2021 

2021 Ertrag/Einzahlung:  Maßnahme:  

 

 

a) 696 

b) 521 

 

 Mittel stehen zur Verfügung Auswirkungen auf Folgejahre: 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ergebnisplan: Finanzplan: 

 Mittel stehen nur mit                      € 

zur Verfügung 

Abschreibung: 

a) 9.500,00 € / Jahr 

    (40 Jahre) 

b) 4.242,42 € / Jahr 

    (33 Jahre)  

Deckungsvorschlag:  

 

 Folgekosten:   
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3. Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Straße „In der Basmecke“ in Fleckenberg befindet sich in einem Zustand, der einen  
Tiefausbau erforderlich macht. Großflächige Aufbrüche und Risse im Fahrbahnbelag zeigen, 
dass die Statik der Straße den Anforderungen nicht genügt. Auch die 3-zeilige Entwässe-
rungsrinne weist erhebliche Verformungen auf und ist zu erneuern.  
 
Der Ausbaubereich erstreckt sich über eine Länge von insgesamt rund 260 m vom Kreu-
zungsbereich „Harbecker Weg / In der Basmecke“ bis zum Kreuzungsbereich „Oberer Bee-
renberg / In der Basmecke“ und ist dem beiliegenden Lageplan zu entnehmen. 
 
Es ist geplant, den vorhandenen Oberbau aufzunehmen und mit Frostschutzmaterial und 
Asphalttrag- und -deckschicht neu aufzubauen. Als Randeinfassung und zur Entwässerung 
der neuen Fahrbahn dient in Fahrtrichtung „Oberer Beerenberg“ am rechten Fahrbahnrand 
eine 3-zeilige Rinne aus Betonsteinen. Auf der anderen Straßenseite ist ein 1-zeiliger Pflas-
terstreifen als Randeinfassung vorgesehen. Die Planung sieht einen Ausbau als gemischte 
Verkehrsfläche vor. Die Fahrbahn weist eine Breite von rund 4,40 m bis 4,80 m auf. Sie vari-
iert dabei in Abhängigkeit von der Katastergröße und der örtlichen Gegebenheiten. Die Aus-
bautiefe beträgt 60 cm. 
 
Im Zuge der Baumaßnahme ist geplant, die Straßenbeleuchtung komplett zu erneuern. Die 
bestehenden Peitschenmasten mit Auslegerleuchten sollen abgerüstet und durch neue 
Leuchten mit LED-Technik ersetzt werden. Die derzeit in Teilen vorhandene Freileitung soll 
ebenfalls zurückgebaut und als erdverlegtes Kabel neu verlegt werden. 
 
Aufgrund ihres Alters ist es erforderlich die Hauptwasserleitung sowie die Hausanschlüsse zu 
erneuern. Hausanschlüsse, die in den letzten Jahren zum Beispiel aufgrund eines Rohr-
bruchs bereits erneuert worden sind, werden an die neue Wasserleitung angeschlossen.  
 
Parallel zum Straßenausbau ist von Seiten des Ruhrverbandes auf einer Länge von insge-
samt rund 300 m die Neuverlegung des Mischwasserkanals DN 300 geplant. Der vorhandene 
Mischwasserkanal wird aufgenommen und entsorgt. Die vorhandenen Hausanschlüsse wer-
den an den neuen Kanal übernommen. 
 
Der Ortsteil Fleckenberg ist für den Zeitraum 2021-2024 beim Breitbandausbau vorgesehen.  
Vorbereitend hierfür ist im Zuge dieser Baumaßnahme geplant, Leerrohre für den Breitband-
ausbau mit zu verlegen. Voraussichtlich Ende Januar wird klar sein, welches Unternehmen 
für den Breitbandausbau zuständig sein wird. Sobald dies feststeht, werden seitens der Stadt 
Schmallenberg mit dem Unternehmen die technischen Details hinsichtlich der Leerrohrverle-
gung abgestimmt. 
 
Die Baumaßnahme ist im Sinne des Kommunalabgabengesetzes beitragspflichtig. Die Anlie-
ger wurden sowohl schriftlich als auch im Rahmen einer Anliegerversammlung am 
07.12.2020 über den anstehenden Straßenausbau informiert. 
Bei der Straße „In der Basmecke“ handelt es sich um eine Anliegerstraße mit einer Beitrags-
pflicht von 50 %. Das Land NRW hat zur Entlastung der Anlieger ein Förderprogramm verab-
schiedet, mit dem der Anliegeranteil nochmals um 50 % reduziert wird. Vorbehaltlich der Ge-
währung einer Förderung sind durch die Anlieger damit noch 25 % der Ausbaukosten zu tra-
gen. 
 
 


